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Mittel für Körperpflege und Hygiene, Schuhp f lejgemi 11 e 1, Eßbe
steck u. a. notwendige Gegenstände des persönlichen Bedarfs 
sind unter Verschluß aufzubewahren und zur Benutzung zeitwei
lig auszuhändigen.

Verhaftete sind während des Arrestes verstärkt zu kontrollieren. 
Die Durchführung der Kontrolle hat so zu erfolgen, daß Vor
kommnisse und der Mißbrauch von überlassenen Gegenständen ver
hindert werden. Für die Kontrolle sind differenzierte Festle
gungen zu treffen.

Der tägliche Aufenthalt im Freien ist getrennt von anderen Ver
hafteten vorzunehmen.

Es ist nicht gestattet, nach dem Vollzug eines Arrestes 
einen weiteren Arrest sofort zu vollziehen. Der dazwischen
liegende Zeitraum muß mindestens 7 Tage betragen.

Mit dem Arrest ist der Entzug der Lektüre, der Raucherlaub
nis, der Einkaufsberechtigung und der persönlichen Verbindungen 
für die Dauer des Arrestes verbunden.

6.2. Sicherunqs- und Zwangsmaßnahmen
Sicherungsmaßnahmen dürfen gegen Verhaftete nur angewandt wer
den, wenn sie zur Verhinderung eines körperlichen Angriffs 
auf Angehörige der Untersuchungshaftanstalt, andere Personen 
oder Verhaftete, einer Flucht sowie zur Aufrechterhaltung der 
Sicherheit und zur Verhinderung eines Angriffs eines Verhafte
ten auf das eigene Leben erforderlich sind.

Die Anwendung von Sicherungsmaßnahmen darf den Grad der Gefähr
lichkeit des Anlasses nicht übersteigen und nur solange an
dauern, bis der Zweck der Maßnahme erreicht ist.
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